
 

Seite 1 von 2 

 

Bekanntmachung Nr. 165 / 2023 des Amtes Schenefeld  
für die Gemeinde Bokhorst 

 
 

Aufstellung des selbständigen Bebauungsplanes Nr. 4 „Sondergebiet Bau- und 
Lohnunternehmen an der Dorfstraße“, für das Gebiet „südlich der Dorfstraße     
(K 59) zwischen Haus-Nr. 15 und Waldweg“ (Teilfläche Flur 5, Flurstück 508, Ge-
markung Bokhorst)“, der Gemeinde Bokhorst (Amt Schenefeld; Kreis Steinburg)  

 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Bokhorst hat am 01. Juni 2023 den Aufstel-
lungsbeschluss für den selbständigen Bebauungsplan Nr. 4 „Sondergebiet Bau- 
und Lohnunternehmen an der Dorfstraße“, für das Gebiet „südlich der Dorfstraße 
(K 59) zwischen Haus-Nr. 15 und Waldweg“ (Teilfläche Flur 5, Flurstück 508, Ge-
markung Bokhorst)“, der Gemeinde Bokhorst (Amt Schenefeld; Kreis Steinburg), 
gefasst. 
Der Plangeltungsbereich ist aus der Anlage 1 der amtlichen Bekanntmachung Nr. 
165 / 2023 ersichtlich und farblich abgesetzt sowie schwarz umrandet dargestellt. 
 
 
Dieser Beschluss wird hiermit gem. § 2 Abs. 1 BauGB bekannt gemacht. 
 
 
 
Schenefeld, den 29. Juni 2023    Amt Schenefeld 
        Der Amtsdirektor 
        Im Auftrag 
 

      S  gez. Tabel 
 

        (Tabel) 
 
 
Ausgehängt am 29. Juni 2023  
Abzunehmen am 07. Juli 2023 Abgenommen am 
Amt Schenefeld Amt Schenefeld 
Der Amtsdirektor Der Amtsdirektor 
Im Auftrage Im Auftrage 
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Anlage 1 
zur amtlichen Bekanntmachung Nr. 165 / 2023 des Amtes Schenefeld  

für die Gemeinde Bokhorst 
 

 
Aufstellung des selbständigen Bebauungsplanes Nr. 4 „Sondergebiet Bau- und 
Lohnunternehmen an der Dorfstraße“, für das Gebiet „südlich der Dorfstraße          
(K 59) zwischen Haus-Nr. 15 und Waldweg“ (Teilfläche Flur 5, Flurstück 508, Ge-
markung Bokhorst)“ der Gemeinde Bokhorst (Amt Schenefeld; Kreis Steinburg)  
 

 
 
Plangeltungsbereich B-Plan Nr. 4: 
 

 
 

 
ohne Maßstab! 


